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ORGAN: DER SICHERHEITSRAT

THEMA: DIE SITUATION IN AFGHANISTAN UND PAKISTAN

DER SICHERHEITSRAT,

nac eingehender Bescäfigung mit der oben genannten Tematik,

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265(1999), 1296(2000), 1674(2006) und 1738(2006) über 

den Scutz von Zivilpersonen in bewafneten Konfikten, seine Resolutionen 1325(2000), 

1820(2008), 1888(2009) und 1889(2009) über Frauen und Frieden und Sicerheit und seine Reso-

lution 1612(2005) und 1882(2009) über Kinder und bewafnete Konfikte,

in Kenntnis der kriegsähnlicen Zustände in der afghanisc-pakistaniscen Grenzregion,

mit dem Ziel der Unterbindung sämtlicer terroristiscer oder terrorfördernder Aktivitäten in 

allen Staatsgebieten der Welt,

hinweisend auf die Souveränität aller Staaten nac Artikel 2 der Charta der Vereinten Natio-

nen,

bekräfigend, dass der zivile Aufau der Region Afghanistan und Pakistan einen Grundpfeiler 

der Sicerheitspolitik darstellt,

zu der Erkenntnis kommend, dass Pakistan bereits wesentlic zur Lösung des Problems beige-

tragen hat und beitragen wird,

in Anerkennung der bisherigen Anstrengungen der pakistaniscen Armee,

in Kenntnis des dabei nict immer humanitären Vorgehens,

in tiefer Trauer über die bisherigen Opfer auf ziviler und staatlicer Seite,
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unter eingehender Prüfung der bisher unternommenen Aktionen zur Wiederbefriedung Afgha-

nistans,

unter Hinweis auf den wictigen Aspekt der ethniscen Diversität der afghaniscen Bevölke-

rung,

unter Würdigung der wictigen Arbeit internationaler Hilfsorganisationen,

wissend um die Rüczugsgebiete der Talibanmilizen in der Provinz Waziristan, die eine wicti-

ge Unterstützung der in Afghanistan operierenden reaktionären, talibanzugehörigen Kräfe 

darstellen,

unter Hinweis auf das UN ISAF Mandat,

alarmiert über den scwindenden Rüchalt und Unterstützung der UN-Truppen durc die Be-

völkerung,

betonend, dass ein Hauptaugenmerk auf die Ausbildung afghaniscer Polizei- und Militärkräf-

te, Stärkung der Justiz und die Drogenbekämpfung  gelegt werden soll,

bestürzt über die derzeitige Rectslage der Frauen bei Vergewaltigungen, bei deren Verhand-

lungen die Opfer of als Täter enden, sowie über die darauf folgenden Praxen der Demütigung 

durc öfentlice Auspeitscungen oder Hinrictung durc Steinigung,

zuversictlic, dass Afghanistan mitelfristig als eigenständiges demokratisces Land anzuse-

hen ist und die Militärpräsenz zu beenden ist,

besorgt über die mangelnden Bildungsmöglickeiten für Frauen in beiden Ländern, die dazu 

führen, dass viele Frauen Analphabeten sind und sic durc mangelnde Ausbildung noc 

sclecter aus ihrer Situation befreien können, da sie auc fnanziell an einen Mann gebunden 

sind,
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höcst besorgt über die Ergebnisse einer Studie der Menscenrectsorganisation "Global 

Rights", die besagt, dass 2008 in Afghanistan 87 Prozent der Frauen unter Gewalt in der Familie 

liten,

alarmiert über ein für Sciiten geltendes 2009 in Afghanistan eingeführtes Gesetz, das ein 

selbst bestimmtes Leben der Frauen noc weiter einscränkt, als es unter den Taliban der Fall 

war, indem es Regeln für das Sexualleben und das Verlassen des Hauses vorgibt,

aus diesen Gründen nac Kapitel VII der UN-Charta tätig werdend,

 1. bestimmt, dass sic alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen an einer Lösung 

des afghaniscen Problems beteiligen;

 2. fordert den zivilen Aufau insbesondere in den Bereicen Bildung, 

Landwirtscaf und Wirtscaf voranzutreiben, um terroristiscen Organisationen 

so die Grundlage zu nehmen;

 3. verlangt, dass internationale Hilfsorganisationen ihre Arbeit in Afghanistan und 

Pakistan ungehindert von bürokratiscen Scikanen verricten können;

 4. bitet die internationale Staatengemeinscaf sowie die internationalen 

Hilfsorganisationen den Demokratisierungsprozess sowie die durc OA 2 

geforderten Maßnahmen zu fördern;

 5. bescließt, die Sicerheit in den südlicen Provinzen durc die Aufstocung des 

Truppenkontingents im Rahmen der ISAF Mission zu verbessern, wobei 50 000 

Mann erstrebenswert sind;

 6. fordert daher die NATO und die Verantwortlicen der Operation Enduring 

Freedom dazu auf, die Einsatzregeln für die durczuführenden Operationen so zu 

verändern, dass zu großer Sicerheit ausgesclossen werden kann, dass Opfer 

innerhalb der Zivilbevölkerung durc Operationen der Streitkräfe der Operation 

Enduring Freedom zu beklagen sind;
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 7. bescließt, die pakistanisce Regierung bei militäriscen Prozessen und dem 

Ausbau der Regierungsgewalt in Waziristan zu unterstützen, wobei dies nac den 

Bitten und in Absprace mit der pakistaniscen Regierung gescehen soll;

 8. fordert die Einsetzung eines „runden Tisces“, über den sic Afghanistan, 

Pakistan und die internationale Staatengemeinscaf zu jedem Zeitpunkt 

aufeinander abstimmen können;

 9. verpfictet Afghanistan, Pakistan und Vertreter der internationalen 

Staatengemeinscaf sowie der Nato, der ISAF und der Enduring Freedom 

Mission zur Teilnahme an dieser „Kooperationsrunde“;

 10. empfehlt den Mitgliedern der Vereinten Nationen Afghanistan und Pakistan auf 

wirtscaflicen und sozialpolitiscen Gebieten mit aktiver, freundlicer Hilfe zu 

begegnen;

 11. verlangt, dass bei jeglicer Aktion im Rahmen der militäriscen Prozesse 

sämtlice Aspekte des humanitären Völkerrects, insbesondere die Allgemeine 

Erklärung der Menscenrecte, berücsictigt werden;

 12. fordert, dass die internationale Staatengemeinscaf die afghanisce Regierung 

unterstützt, alle möglicen und nötigen Maßnahmen zur Reintegration 

gemäßigter Taliban zu ergreifen;

 13. drängt die pakistanisce Regierung Verletzungen des humanitären Völkerrects 

an der Zivilbevölkerung durc ihre Streitkräfe stärker zu verfolgen und härter zu 

bestrafen; 

 14. verlangt die Korruption, die in Afghanistan ofensictlic vorherrsct, durc 

geeignete Mitel zu unterbinden;
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 15. fordert die Regierungen beider Staaten dazu auf, in Zukunf besonders die Recte 

der Frauen zu verbessern, publik zu macen und es ihnen möglic zu macen, 

auc vor Gerict gegen ihre Unterdrücung vorzugehen;

 16. bescließt die ISAF Mission nac Konsultationen mit der pakistaniscen 

Regierung auf das pakistanisce Grenzgebiet zu Afghanistan zu erweitern;

 17. bescließt die Verlängerung des ISAF Mandats um 12 Monate;

 18. bestimmt in dieser Angelegenheit weiter tätig zu bleiben.
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